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III. DOKTRIN UND RECHT

Neue Beitritte zu den Genfer Abkommen

Im Berichtsjahr sind zwei Staaten den Genfer Abkommen von
1949 beigetreten. Es handelt sich um das Sultanat von Oman
(durch Beitritt vom 31. Januar 1974) und die Republik Guinea-
Bissau (durch Beitritt vom 21. Februar 1974).

Bei diesen Daten handelt es sich um jene, an denen der Schwei-
zerische Bundesrat die offiziellen Beitrittsurkunden erhalten hat.

Durch diese beiden Beitritte ist die Zahl der den Genfer Abkom-
men von 1949 angehörenden Staaten auf 138 gestiegen.

Neubestätigung und Weiterentwicklung des
humanitären Völkerrechts

Im Berichtsjahr befasste sich die Rechtsabteilung des IKRK wie
in den Vorjahren vorwiegend mit der Neubestätigung und der
Weiterentwicklung des in bewaffneten Konflikten anwendbaren
humanitären Völkerrechts. Das positive Ergebnis der vom IKRK

seit 1968 unternommenen Vorbereitungsarbeiten gab dem Unter-
nehmen den entscheidenden Anstoss und veranlasste die schwei-
zerische Regierung, in ihrer Eigenschaft als Depositarstaat der
Genfer Abkommen von 1949 eine diplomatische Konferenz für
Anfang 1974 einzuberufen.

Diplomatische Konferenz über die Neubestätigung und
die Weiterentwicklung des in bewaffneten Konflikten
anwendbaren humanitären Völkerrechts (1. Sitzungs-
période)

Unter dem Vorsitz von Pierre Graber, Vizepräsident des Schwei-
zerischen Bundesrates und Vorsteher des Eidgenössischen Politi-
sehen Departements, fand diese Konferenz vom 20. Februar bis
29. März 1974 in Genf statt.
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Einhundertneunundzwanzig Regierungsdelegationen nahmen
an den Arbeiten der Konferenz teil; die von den betreffenden regio-
nalen zwischenstaatlichen Organisationen anerkannten Befrei-
ungsbewegungen waren von der Konferenz aufgefordert worden,
ohne Stimmrecht an den Debatten der Konferenz und ihrer wich-
tigsten Ausschüsse teilzunehmen; ferner waren Beobachter der
Liga der Rotkreuzgesellschaften, der Vereinten Nationen, der
regionalen zwischenstaatlichen Organisationen sowie zahlreicher
staatlicher und nichtstaatlicher internationaler Organisationen
anwesend.

Die Entwürfe für Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen
vom 12. August 1949, die das IKRK mit Hilfe von Regierungs-
experten und Rotkreuzsachverständigen ausgearbeitet hatte,
dienten der Konferenz als Diskussionsgrundlage. Gemäss Arti-
kel 33 der Geschäftsordnung trugen die an den Arbeiten der
Konferenz teilnehmenden IKRK-Experten die Artikel der Protokoll-
entwürfe vor, die der Konferenz zur Prüfung unterbreitet wurden,
und antworteten auf die Fragen der Delegierten, die sich auf diese
Entwürfe bezogen.

Zu Beginn der Konferenz fanden neunzehn Plenarsitzungen
statt, in deren Verlauf sie die Fragen bezüglich der Teilnahme an
der Konferenz, der Organisierung ihrer Arbeit und der Genehmi-

gung ihrer Geschäftsordnung erledigte; danach fand eine allge-
meine Debatte statt. Anschliessend betraute sie drei Hauptaus-
schüsse mit der Prüfung der Protokollentwürfe, wobei die zu
erörternden Fragen folgendermassen verteilt wurden:

/. ,4l/ssc/7l/ss; Fragen über die Anwendung des humanitären
Völkerrechts in internationalen und nichtinternationalen bewaff-
neten Konflikten; Fragen über die Anwendung des humanitären
Völkerrechts im Falle von internationalen bewaffneten Konflikten
und über die Kontrolle der Anwendung; grundlegende Gewähr für
die sich im Gewahrsam einer Konfliktspartei befindliche mensch-
liehe Person im Falle riichtinternationaler bewaffneter Konflikte.

Der I. Ausschuss prüfte mit besonderer Aufmerksamkeit
Artikel 1 des I. Protokollentwurfs, der in internationalen bewaff-
neten Konflikten anwendbar ist. Er nahm eine Abänderung an, die
darauf abzielt, den Kampf eines Volkes gegen die Kolonialherr-
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schart, die ausländische Besetzung und rassistische Regime als
bewaffnete internationale Konflikte bei der Ausübung ihres Sebst-
bestimmungsrechts im Sinne der Charta der Vereinten Nationen
anzusehen.

//. Ar/ssc/rt/ss: Die Frage des Schutzes der Verwundeten,
Kranken und Schiffbrüchigen in beiden Arten von bewaffneten
Konflikten; Zivilschutz; Hilfsaktionen; Identifizierung und Kennt-
lichmachung des Sanitätspersonals, der Sanitätseinheiten und
-transportmittel.

Der II. Ausschuss diskutierte ausführlich über die Fragen der
Definierung (die Genfer Abkommen von 1949 schweigen zu
diesem Punkt); er nahm einen Artikel an, der die Verwundeten,
Kranken und Schiffbrüchigen definiert. Ebenso wurde der grund-
sätzliche Begriff, die Verwundeten und Kranken unter allen Um-
ständen zu achten, angenommen.

///. /4c/ssc/?t/ss: Fragen über den Schutz der Zivilbevölkerung
und der Kampfmethoden und -mittel in beiden Arten von bewaff-
neten Konflikten.

Der III. Ausschuss nahm die Grundregel des Schutzes der
Zivilbevölkerung gegen die Auswirkungen der Feindseligkeiten
sowie die Definierung dieser Bevölkerung an.

Die Diplomatische Konferenz bildete ferner einen ad-/70c-/4tvs-
sc/?t7ss über die Waffen, der beauftragt wurde, die Frage des
Verbots oder der Einschränkung des Einsatzes konventioneller
Waffen, die unnötige Leiden verursachen oder unterschiedlos
treffen können, aus humanitärer Sicht zu prüfen.

Die Diplomatische Konferenz unterbrach ihre Arbeiten, ohne
Gelegenheit gehabt zu haben, sie zu Ende zu führen; dies lag in

erster Linie an der Fülle des zu behandelnden Stoffes. Angesichts
der erzielten Ergebnisse äusserten die Delegationen den Wunsch,
die Konferenz möge ihre Arbeiten in einer zweiten Sitzungsperiode
fortsetzen. In der Schlussitzung verkündete der Vorsitzende der
Konferenz die Absicht der schweizerischen Regierung, die Teil-
nehmer zu einer zweiten Sitzungsperiode im Jahre 1975 einzu-
laden, welche die Arbeiten fortsetzen soll, da die Ausschüsse die
Prüfung der Protokollentwürfe an der Stelle wieder aufnehmen
sollen, an der sie ihre Arbeiten unterbrochen haben.

86



Vorbereitung der zweiten Sitzungsperiode der Diplo-
matischen Konferenz

Gleich nach Abschluss der ersten Sitzungsperiode der Diplo-
matischen Konferenz nahm die Rechtsabteilung eine eingehende
Untersuchung ihrer Ergebnisse vor; sie prüfte alle Entwürfe für
Abänderungen und Vorschläge, die die Delegationen eingereicht
hatten, und welche Folgen die im Rahmen der Ausschüsse ange-
nommenen Beschlüsse auf die beiden Zusatzprotokolle haben
könnten.

Da einige Probleme im Verlauf der Vorarbeiten nicht genügend
vertieft worden waren, zog die Rechtsabteilung privat eine Reihe
von Sachverständigen zu Rate, namentlich in Fragen des Straf-
rechts.

Regierungsexpertenkonferenz über den Einsatz gewis-
ser konventioneller Waffen

Dem Wunsche der XXII. Internationalen Rotkreuzkonferenz
(Teheran 1973), der 28. Generalversammlung der Vereinten
Nationen und der Diplomatischen Konferenz selbst entsprechend,
veranstaltete das IKRK im Berichtsjahr eine Regierungsexperten-
konferenz überden Einsatz gewisser konventioneller Waffen. Diese
Konferenz, zu der das IKRK alle Regierungen und nationalen Be-

freiungsbewegungen eingeladen hatte, die zur Teilnahme an der
Diplomatischen Konferenz zugelassen waren, fand vom 24. Sep-
tember bis 18. Oktober in Luzern statt. Sie lief nach einem vom IKRK

ausgearbeiteten Programm ab, das der ad-hoc-Ausschuss gebilligt
hatte. Das IKRK veröffentlichte den Bericht über diese Konferenz in

englischer, französischer und spanischer Sprache und stellte ihn
den Teilnehmern an der zweiten Sitzungsperiode der Diplomati-
sehen Konferenz zur Verfügung. Eine provisorische Fassung war
zuvor an die Regierungen geschickt und an die Mitglieder des
ersten Ausschusses der Generalversammlung der Vereinten
Nationen verteilt worden.
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Zusammenarbeit mit der Organisation der Vereinten
Nationen

Im Rahmen seiner Arbeiten bezüglich der Neubestätigung und
der Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts nahm das
IKRK als Beobachter an folgenden Zusammenkünften teil:

— Aossc/?oss för cf/'e Sfe//or?p cfer frao

Vom 14. Januar bis 1. Februar 1974 fand am Sitz der Vereinten
Nationen in New York die fünfundzwanzigste Sitzungsperiode des
Ausschusses für die Stellung der Frau statt. Auf der Tagesordnung
dieses Ausschusses standen namentlich Punkte wie die Frage nach
dem Schutz der Frauen und Kinder in Zeiten des Notstands und
bewaffneter Konflikte im Kampf um den Frieden, die Selbst-
bestimmung, die nationale Befreiung und die Unabhängigkeit,
welche Gegenstand eines Erklärungsentwurfs bildete. Dieser Er-

klärungsentwurf wurde mit 20 Stimmen bei 7 Enthaltungen
angenommen.

— A/et/ntynrfzwanz/grsfe l/o//versamm/o/?p c/er Vere/nfe/? /Vaf/'o/?e/7

Unter dem Titel «Napalm und andere Brandwaffen und alle
Aspekte ihres eventuellen Einsatzes» interessierte sich der erste
Ausschuss ganz besonders für die Arbeiten der Diplomatischen
Konferenz, die diesem Thema gewidmet waren, und für den
Bericht der vom IKRK nach Luzern einberufenen Regierungsexper-
tenkonferenz. In ihrer Resolution 3255A (XXIX) stellte die Vollver-
Sammlung mit Genugtuung fest,

cfass cfas /oteroaö'ooa/e /Com/fee vom fofe/? /Creoz s/'c/? Z?ere/'f

erAr/ärf /rat, e/'/?e we/'fere fiep/'eroopsexperfeo/roofereoz e/'ozoöe-
rofe/7, we/c/7e oeoe Aos/röo/te er/?a/fer? ooöpröfe/? so//, s/'c/? auf
oVe /r/ass/sc/?er? Waffe/? öesc/rräo/rez? wörcfe, cf/'e Gepeosfaoc/
vo/7 Vorsc/r/äpeo zum l/eröof ocfer zor f/osc/iräo/roop /'/?res

£/'/7safzes ware/? — ocfer se//? /rônoe/? — o/?cf we/c/ie cf/'e Mop-
//c/?/re/f, cfe/7 //?/?a/f o/?cf cf/'e form cf/'eser l/orsc/?/äpe zum l/er/?of
ocfer zor £/'/?scf?rä/?/ro/7p pröfe/? wörcfe.
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In Ziffer 3 des verfügenden Teils dieser Resolution fordert die
Vollversammlung ferner

ö/'e D/'p/o/7?aö'sc/)e /Co/zferer/z üöer ö/'e /Vetfeesfeüpt/np r/nö
ö/'e We/Yerentw/'c/rfe/zc/ des /Yz öewaffeefe/7 /Co/zfe'/rfe/z amvenrf-
bare/z /zt/man/Yare/z l/ö/Zre/rec/zYs atfe a/vc/z we/Ye/Yz/Yz ö/'e Frape
des £/Yzsafzes vo/z A/apa/m end anderen ßrandiva/Yen soiv/'e
e/'ner Fe/'/ze anderer/r/ass/sc/?er Waffen ze prüfen, d/'e ennödpe
Ye/'den verersac/ren oder L//zfe/-sc/z/'e0s/os treffen /rönnen, end
e/'ne £/'n/penp öder evenfee//e f?epe/n ze secden, we/c/ze den
£/'nsafz d/'eser Waffen verö/efen oder e/nscörän/ren, end /'n

d/'esen7 Zesammendanp aecf? d/'e £rpeön/'sse der ersten
/Yep/erenpsexperfen/ronferenz end das /4röe/Yspropran?n7 ze
prüfen, das e/'ne zwe/'fe f?ep/'erenpsexperten/ronferenz öefo/pen
/rönnte.

In seiner weiteren Resolution zu dem gleichen Thema, der
Resolution 3255B (XXIX), verurteilte die Vollversammlung den
Einsatz von Napalm und anderen Brandwaffen in bewaffneten
Konflikten, wenn hiervon Menschen betroffen werden und der
Umwelt und/oder Naturschätzen Schaden zugefügt wird. Sie
forderte alle Regierungen, das IKRK, die Sonderorganisationen
und die anderen betroffenen internationalen Organisationen auf,
dem Generalsekretär Mitteilung über den Einsatz von Napalm und
anderen Brandwaffen in bewaffneten Konflikten zu machen.

Der dritte Ausschuss nahm die Resolution 3220 über die Hilfe
und die Zusammenarbeit bei der Suche nach Personen an, die im

Verlauf von bewaffneten Konflikten vermisst wurden oder umge-
kommen sind. Nachdem die Vollversammlung die Konflikts-
Parteien aufgefordert hat, alle erdenklichen Vorkehrungen zu

treffen, um beim Auffinden und der Identifizierung der Gräber
behilflich zu sein, sprach sie sich anerkennend über die vom IKRK

unternommenen anhaltenden Bemühungen aus und forderte alle
an bewaffneten Konflikten beteiligten Parteien auf, mit den Schutz-
mächten oder ihren Vertretern und dem IKRK auf diesem Gebiet
zusammenzuarbeiten. Der Generalsekretär wurde gebeten, die
Resolution der Diplomatischen Konferenz zur Kenntnis zu bringen.
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Der sechste Ausschluss der Vollversammlung (juristische
Fragen) befasste sich mit der Gesamtheit der sich auf die Weiter-
entwicklung des humanitären Völkerrechts beziehenden Fragen. In

Resolution 3319

c/arr/T b/'e l/o/A/ersamm/tv/tp rfem ßtmc/esraf für b/e f/bberi/füngr
o'er zwe/te/7 S/fzurtpsper/oc/e o'er D/p/omabscbe/t /Coofereoz
über ö/'e A/eobesfäf/'poop tv/?c/ b/'e We/Yere r? /w/'c/r/u rtp r/es /'/?

bewaffneter? /Con/7/Arfen arîweebbarer? bomao/'färeo l/ö//rer-
recbfs für 7375 t/nb cfem /ofernaf/ooa/er? /Com/fee vom 7?ofeo
/Creoz für se/be ßere/'fscbaff, /'m babre 7375 e/'oe we/'fere ffep/'e-
roopsexper/eo/roo/ereoz ober be/7 £7/?safz pew/'sser Afass/'scber
Waffen e/'nzoberofen.

Sie gab dem Wunsch Ausdruck, dass sich die Diplomatische
Konferenz über die noch schwebenden Probleme einigen kann,
und beschloss, dieses Thema auf die Tagesordnung der dreissig-
sten Sitzungsperiode der Vollversammlung zu setzen.

Wie man sieht, bekundete die Vollversammlung reges Interesse
an den Arbeiten des IKRK auf juristischem Gebiet, und die erwähn-
ten Resolutionen beweisen die enge vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem IKRKT

Beziehungen zu anderen zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen

Im Rahmen der Vorbereitungen für die zweite Sitzungsperiode
der Diplomatischen Konferenz nahm das IKRK an zahlreichen
Tagungen teil, welche die aktuellen Probleme des humanitären
Völkerrechts zum Gegenstand hatten. So stand es namentlich
ununterbrochen mit der Grt/ppe ber r?/cbfsfaab/cbe/7 Orpa/?/'sa-
f/'ooeo in Verbindung, die mit der Prüfung dieser Fragen beauftragt
ist; mehrmals wurden Vertreter des IKRK zur Teilnahme an den
Zusammenkünften dieser Gruppe aufgefordert, die der Prüfung
der Protokollentwürfe und der Ausarbeitung neuer diesbezüglicher
Vorschläge gewidmet waren.

' Der gesamte Wortlaut dieser Resolutionen wurde in der Januar-Ausgabe der
Revue internationale de la Croix-Rouge auf den Seiten 44 bis 52 abgedruckt.
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Das IKRK war ferner an folgenden Tagungen vertreten:

— Gespräch am fîimr/en 77sc/j über b/'e a/rfoe/fen Frob/eme bes
bt/rnae/faren l/ö//rerrecbte; dasTreffen wurde vom Internationalen
Institut für humanitäres Recht, dessen Sitz sich in San Remo
(Italien) befindet, vom 6. bis 9. September 1974 veranstaltet. Diese
Zusammenkunft rein privater Natur sollte einen Gedankenaus-
tausch über die Ergebnisse der ersten Sitzungsperiode der Diplo-
matischen Konferenz gestatten und einige der Probleme vertiefen,
die im Verlauf der zweiten Sitzungsperiode der Konferenz geprüft
werden sollen. Rund fünfzig Sachverständige aus allen Teilen der
Welt nahmen an dieser Tagung teil.

— /yonc/e/tya/j/fe/eA ber ßrbsse/er £r/r/aronp; der Ausschuss für
den Schutz des Menschenlebens in bewaffneten Konflikten (eine
Arbeitsgruppe der Internationalen Gesellschaft für Militärstraf-
recht und Kriegsrecht) veranstaltete vom 12. bis 14. Dezember1974
in Brüssel ein Kolloquium mit dem Thema: « Der Begriff des inter-
nationalen bewaffneten Konflikts: neue Perspektiven». Dieses
Kolloquium fand anlässlich der Hundertjahrfeier der Brüsseler
Erklärung von 1874 über die Kriegsgesetze und -bräuche statt.
Rund hundert Sachverständige nahmen an diesen Arbeiten teil.

Verbreitung und Dokumentation

Verbreitung der Grundsätze des Roten Kreuzes und der
Genfer Abkommen

Föofrv/7o^wanz/g/a/7/fe/er o'er Lfeferze/'cbnt/np ber Genfer Ab-
kommen: Anlässlich des 25. Jahrestages der Unterzeichnung der
vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949^ hat das IKRK eine

' — Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der
Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde;

— Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der
Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See;

— Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über die Behandlung der Kriegs-
gefangenen;

— Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutz von Zivilpersonen
in Kriegszeiten.
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Botschaft ausgearbeitet, in der es an die Bedeutung und die wich-
tige Rolle dieser Abkommen erinnerte. Die Botschaft wurde an alle
nationalen Rotkreuzgesellschaften mit der Aufforderung ver-
schickt, sie über Presse, Rundfunk und Fernsehen zu verbreiten.

/?eso/of/o/7ser7fwt/rf für o7e Gerrera/Zro/ifererrz der LWESCO; In

Zusammenarbeit mit dem Henry-Dunant-Institut hat das IKRK für
die Generalkonferenz der UNESCO (Oktober/November 1974)
einen Resolutionsentwurf über die Verbreitung der Genfer Ab-
kommen vorbereitet, der das Wesentlichste der XII. Resolution der
XXII. Internationalen Rotkreuzkonferenz (Teheran, November
1973) übernimmt^. Dieser Entwurf wurde von der Generalkonfe-
renz der UNESCO einstimmig angenommen.

Aos6//c/or7srs/e/7/'srär7gre be/'m //C/?/C /rir //isfry/T/'on.sofbz/e/'e.' Ent-

sprechend der XII. Resolution der XXII. Internationalen Rotkreuz-
konferenz veranstaltete das IKRK in Genf zwei Ausbildungslehr-
gänge für Offiziere, die sich auf humanitäres Völkerrecht speziali-
sieren und anschliessend für die Verbreitung der Genfer Abkom-
men bei den Streitkräften ihres jeweiligen Landes verantwortlich
sind.

Der erste dieser Lehrgänge fand vom 29. April bis 10. Mai statt.
Sechs Offiziere der folgenden Länder nahmen daran teil: Dahome,
Elfenbeinküste, Mali, Mauretanien, Senegal und Zaire.

Der zweite Lehrgang fand vom 4. bis 9. November statt. Die
sechs Offiziere, die daran teilnahmen, kamen aus folgenden
Ländern: Ghana, Indonesien, Philippinen, Sierra Leone und
Thailand.

ßest/cb be/(7/sc/?er O/bz/'ere be/m //C/?X; Am 30. September kam
eine Gruppe von 25 höheren belgischen Militärpersonen zum IKRK,

um sich mit dem für die Verbreitung des humanitären Völkerrechts
zur Verfügung stehenden Material vertraut zu machen und sich
über die praktische Anwendung der Genfer Abkommen zu infor-
mieren.

' Siehe Tätigkeitsbericht 1973, S. 86.
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I///. /rtfemaf/ona/er forfMc/i/n<7s/e/?A-(73nc7 fwr M/y/fararzfe: Beim
VII. Internationalen Fortbildungslehrgang für junge Militärärzte,
der im September/Oktober in Belgien stattfand, hielt ein Vertreter
des IKRK Vorträge über humanitäres Völkerrecht.

/4(vs,6//£/y/7(7s/e/?/'<7ar75'e öe/'m //C/?/C ftv/- l/e/treter c/er naf/ona/er?
Gese//sc/?afte/7: Vom 28. Oktober bis 15. November absolvierte ein
Vertreter des Bulgarischen Roten Kreuzes ein Praktikum beim
IKRK, um sich mit der Tätigkeit des Komitees vertraut zu machen
und die von letzterem unternommenen Massnahmen zu studieren,
mit denen es den Regierungen und den nationalen Gesellschaften
hilft, die Verbreitung und die Anwendung der Genfer Abkommen
zu gewährleisten.

Ebenfalls im November weilte eine Praktikantin des Türkischen
Roten Halbmonds beim IKRK.

L/nte/r/c/7f cfes /raman/faren l/ö//re/rec/7fs; In Anwendung der
XII. Resolution der XXII. Internationalen Rotkreuzkonferenz schick-
te das IKRK am 1. Mai ein Rundschreiben an alle nationalen Gesell-
schatten, in dem es ihnen einen systematischen Unterrichtsplan
über das Rote Kreuz für die höheren Schulen vorschlug.

Das IKRK setzte ausserdem seine Aktion für die Verbreitung der
Grundsätze des Roten Kreuzes bei der Schuljugend fort; so ver-
anstaltete es eine Reihe von Vorträgen für rund 700 Schüler der
Genfer Gymnasien; in Zusammenarbeit mit dem Basler Orts-
verband des Schweizerischen Roten Kreuzes wurde eine solche
Vortragsreihe für rund 350 Basler Oberschüler organisiert.

*
* *

Soldatenhandbuch

Auch im Berichtsjahr wurde die Verbreitung des Soldaten-
handbuchs in den verschiedenen Teilen der Welt fortgesetzt.

Das IKRK sandte nahezu 5.000 Exemplare nach Afr/'/ra, die für
die Streitkräfte der folgenden acht Länder bestimmt waren:
Dahome, Gambia, Kamerun, Liberia, Mali, Obervolta, Sierra Leone
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und Tschad. In einem neunten Land, in Zaire, konnte das Ver-
teidigungsministerium mit Hilfe der ihm vom IKRK überlassenen
Photolithographien das Handbuch drucken, nachdem eine linga-
lische Übersetzung angefertigt worden war.

Für /Vorc/af/vEs bestellte der Marokkanische Rote Halbmond
beim IKRK 2.000 Exemplare des Soldatenhandbuchs in französi-
scher und arabischer Sprache.

In Late/name/v/ra wurden 500 Exemplare des Handbuchs nach

Uruguay geschickt.

Im /Va/7er7 Osten schickte das IKRK an seine Delegation in Kairo
100 Exemplare des Handbuchs für die senegalesischen «Blau-
helme» der Nottruppe der Vereinten Nationen.

In Europa übergab das IKRK dem Portugiesischen Roten Kreuz

Photolithographien des Handbuchs, damit es dasselbe an Ort und
Stelle drucken lassen kann. Die italienische Ausgabe des Soldaten-
handbuchs, von dem 30.000 Exemplare gedruckt wurden, ist auch
erschienen.

*
* ' *

Schulhandbuch und Lehrerhandbuch

In /.afe/oamer/'/ra druckte Chile 25.000 Exemplare des Schul-
handbuchs «Das Rote Kreuz und mein Land». El Salvador und
Mexiko druckten je 10.000 Exemplare sowie eine gewisse Zahl des
Lehrerhandbuchs. Auf Wunsch Brasiliens wurde ein Entwurf vor-
bereitet, dessen Zeichnungen die Besonderheiten des Landes
berücksichtigen.

In Afr/'/ra wurden ein Restposten von 25.700 Exemplaren des
Schulhandbuchs in arabischer und französischer Sprache sowie
900 Exemplare des Lehrerhandbuchs an drei Länder verteilt, die
beim IKRK einen entsprechenden Antrag gestellt hatten: Algerien,
Marokko und Mauretanien.
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In As/er? wurden 200.300 Exemplare des Schulhandbuchs und
15.000 des Lehrerhandbuchs in der jeweiligen Landessprache für
vier Länder, die beim IKRK einen entsprechenden Antrag gestellt
hatten, neu gedruckt: Sri Lanka, Indonesien, Philippinen und Laos.
Für die Republik Khmer wurden 25.000 Exemplare in der Landes-
spräche und für Malaysia 5.000 Exemplare in malaischer Sprache
gedruckt.

In ft/ropa baten Portugal und Italien das IKRK, einen Entwurf
vorzubereiten und bei den Zeichnungen die Gepflogenheiten der
jeweiligen Länder zu berücksichtigen.

Veröffentlichungen

Im Berichtsjahr wurden rund 30 Veröffentlichungen, die nahezu

völlig vergriffen waren, neu gedruckt. Ferner gab das IKRK zwei
neue Veröffentlichungen in arabischer Sprache heraus: den
«Kursus von fünf Vorlesungen» von H. Coursier und «Das IKRK
und die arabische Welt» von R. Chalaby. Es setzte seine Arbeiten an
einer deutschen Ausgabe des Berichts über seine Tätigkeit
zugunsten der Zivilhäftlinge in den Konzentrationslagern fort.

Das IKRK gab im Berichtsjahr eine Serie von vier farbigen
Plakaten in je 7.200 Exemplaren heraus, auf denen die Anwendung
der Genfer Abkommen veranschaulicht wird.

Auf audio-visuellem Gebiet drehte das IKRK einen neuen Film
mit dem Titel «Humanité d'abord», der den Unterricht über die
Genfer Abkommen in der Welt schildert.
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